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Zusammenfassung 
 
Die deutschen Versicherer begrüßen den Ansatz des Bundesministeriums für Wirt
schaft und Energie (BMWE), die Richtlinie über Verbraucherkreditverträge im Ge
werberecht bürokratiearm umzusetzen. Dies gilt im Besonderen für den Verzicht, 
den Umfang der verpflichteten Weiterbildung von Darlehensvermittlern zu bestim
men, und es stattdessen den Gewerbetreibenden zu überlassen, wie die berufliche 
Handlungsfähigkeit erhalten, angepasst und erweitert wird. Die Vorgaben zur Wei
terbildung sollen erfreulicherweise weitestgehend aus der Verordnung über die 
Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV) übernommen werden. 

Einige wenige Anpassungen könnten dazu beitragen, die bürokratiearme und 
sachgerechte Umsetzung zu unterstützen: 

• Ein Selbststudium als geeignete Form der Weiterbildung ist typischerweise 
nicht begleitet. Auf diese Einschränkung sollte verzichtet werden, da stets eine 
nachweisbare Lernerfolgskontrolle durch den Anbieter dieser Weiterbildung er
forderlich ist. 

• Der Erwerb einer gleichgestellten Qualifikation sollte als Weiterbildung aus
drücklich anerkannt werden. 

• Der Bachelor Professional in Versicherungen und Finanzen sollte als Berufs
qualifikation ohne zusätzliche Berufserfahrung der erfolgreichen Sachkunde
prüfung gleichgestellt werden. 

Eine bürokratiearme Umsetzung der Richtlinie darf jedoch nicht zulasten von Qua
litätsstandards und -sicherung der Sachkundeprüfung gehen. Diesbezüglich be
stehen Zweifel, ob ein Verzicht auf 

• einen Aufgabenauswahlausschuss im Entwurf der Verordnung über die Ver
braucherdarlehensvermittlung (DarlVermV-E) und die Streichung dieses Gre
miums in der Immobiliardarlehensvermittlungsverordnung (ImmVermV) sowie  

• einen praktischen Prüfungsteil in der Sachkundeprüfung für Darlehensvermitt
ler 

sachgerecht sind. 
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1. Zu Artikel 1 – § 6 DarlVermV-E  
 
Angleichung der Weiterbildungsanforderungen an die VersVermV 
 
§ 6 DarlVermV-E sollte an den Wortlaut von § 7 VersVermV angeglichen werden. 
Dies gilt insbesondere für das Selbststudium als geeignete Weiterbildungsmaß
nahme sowie die Anerkennung des Erwerbs einer gleichgestellten Berufsqualifika
tion als Weiterbildung. 

§ 6 Abs. 1 S. 3 DarlVermV-E sieht als geeignete Weiterbildungsform auch ein be
gleitetes Selbststudium vor. Ein Selbststudium ist seinem Wesen nach typischer
weise nicht begleitet. Auf diese Einschränkung kann auch deshalb verzichtet wer
den, da stets eine nachweisbare Lernerfolgskontrolle durch den Anbieter dieser 
Weiterbildung erforderlich ist, § 6 Abs. 1 S. 4 DarlVermV-E. 

Der Erwerb einer gleichgestellten Qualifikation nach § 4 DarlVermV-E sollte als 
Weiterbildung ausdrücklich anerkannt werden. Wie in § 7 Abs. 1 S. 6 VersVermV 
sollte dies jedenfalls dann gelten, wenn die angemessene Sachkunde bereits vor
liegt, d. h. die Berufsqualifikation nicht dem Erwerb der Erstqualifikation, sondern 
der Weiterbildung dient. Dies kann jedenfalls dann relevant werden, wenn der Ge
werbetreibende zur Aufzeichnung und Dokumentation von Weiterbildungsmaß
nahmen nach § 12 Abs. 3 DarlVermV-E verpflichtet ist. 

 
2. Zu Artikel 1 – § 4 Abs. 1 Nr. 2 lit. g) und Nr. 3 lit. b) DarlVermV-E 
 
Anerkennung des Bachelor Professional in Versicherungen und  
Finanzen ohne zusätzliche Berufserfahrung 
 
Der Bachelor Professional in Versicherungen und Finanzen sollte als Berufsquali
fikation ohne zusätzliche Berufserfahrung der erfolgreichen Sachkundeprüfung 
gleichgestellt werden. 

Der Bachelor Professional in Versicherungen und Finanzen ist Nachfolger der in 
§ 4 Abs. 1 Nr. 2 lit. g) DarlVermV-E genannten Berufsqualifikation Geprüfter Fach
wirt / Geprüfte Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen (§ 21 Bachelor-Profes
sional-Versicherungen-und-FinanzanlagenFortbildungsprüfungsverordnung (BA
ProVFFPrV). Der Bachelor sollte daher statt seines Vorläufers in den Katalog der 
Nummer 2 aufgenommen und in Nummer 3 entsprechend gestrichen werden.  

  

https://www.bwv.de/fileadmin/user_upload/BWV/Allgemein_BWV_Verband/Qualifikationen/Bachelor_Professional/2024-11-26_Verordnung_Bachelor_Professional.pdf
https://www.bwv.de/fileadmin/user_upload/BWV/Allgemein_BWV_Verband/Qualifikationen/Bachelor_Professional/2024-11-26_Verordnung_Bachelor_Professional.pdf
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3. Zu Artikel 1 und 3 – § 3 DarlVermV-E und § 3 Abs. 3 ImmVermV 
 
Qualitätsstandards der Sachkundeprüfung gewährleisten 
 
Eine bürokratiearme Umsetzung der Richtlinie im Gewerberecht darf nicht zulas
ten von Qualitätsstandards und -sicherung der Sachkundeprüfung gehen. 

Nicht sachgerecht erscheinen der Verzicht auf einen praktischen Prüfungsteil in 
der Sachkundeprüfung für Darlehensvermittler sowie der Verzicht auf einen Auf
gabenauswahlausschuss in der DarlVermV-E und die Streichung dieses Gremi
ums in der ImmVermV. 

− Die Sachkundeprüfung soll als schriftliche Prüfung ausgestaltet werden. Auf 
die Voraussetzung eines praktischen Prüfungsteils soll verzichtet werden, da 
die für die Vermittlung von Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen erfor
derlichen Kenntnisse und Fähigkeiten in einem ausreichenden Maße durch 
die Vorbereitung auf eine schriftliche Prüfung erlangt und in der Prüfung nach
gewiesen würden.  

Es ist zweifelhaft, ob die Beratungskompetenz der Prüflinge ausschließlich im 
Rahmen der schriftlichen Prüfung nachgewiesen werden kann. Begründet 
wird der Verzicht im Wesentlichen auch mit Argumenten des Bürokratieab
baus: Der zeitliche und finanzielle Aufwand für die Prüflinge soll so gering wie 
möglich gehalten werden. Zudem würde eine praktische Prüfung erhebliche 
Kapazitäten bei den Industrie- und Handelskammern und den mit ehrenamtli
chen Prüfern besetzten Prüfungsausschüssen nach sich ziehen. Diese be
rechtigten Überlegungen dürfen jedoch nicht maßgeblich dafür sein, wie die 
Beratungskompetenz der Prüflinge hinreichend sicher festgestellt wird. Sach
gerecht setzen die Sachkundeprüfungen für Versicherungs-, Finanzanlagen- 
und Immobiliarkreditvermittler einen praktischen Prüfungsteil voraus. Eine be
lastbare Begründung, warum Darlehensvermittler im Verhältnis zu diesen Ver
mittlern ihre Kompetenz anders nachweisen können sollen, fehlt und ist auch 
nicht erkennbar.  

− Aus dem gleichen Grunde wie oben soll in DarlVermV-E und ImmVermV auf 
die Vorgabe verzichtet werden, dass die schriftlichen Prüfungsaufgaben durch 
einen bundesweiten Aufgabenauswahlausschuss auszuwählen sind.  

Begründet wird der Verzicht im Wesentlichen wiederum mit Argumenten des 
Bürokratieabbaus: Der Verzicht vermindere den Vollzugsaufwand. Die Be
hauptung, dass ein regelgerechter und verlässlicher Ablauf der Prüfungen 
nicht gefährdet werde, verkennt die Kernaufgaben des Aufgabenauswahlaus
schusses. Er hat nicht nur die Aufgabe, bundeseinheitliche Prüfungsfragen 
auszuwählen, sondern er ist das wesentliche Instrument, die Qualitätsstan
dards für die schriftlichen Prüfungsaufgaben zu setzen und laufend zu sichern. 
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Insoweit hinkt auch der Verweis in der Begründung auf die Bewachungsver
ordnung (BeWachV), die keinen solchen Ausschuss vorsieht. Schon der Blick 
auf den Umfang und die Tiefe der inhaltlichen Anforderungen an die Sachkun
deprüfungen der DarlVermV-E und ImmVermV einerseits und die Bewa
chungsverordnung andererseits lässt einen Vergleich nicht zu. 

Ein Verzicht auf einen Aufgabenauswahlausschuss darf keinesfalls zum Ein
stieg in den Ausstieg aus dem Erfordernis eines solchen Gremiums und zu 
einem Präjudiz für entsprechende Anpassungen von VersVermV oder Finanz
anlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) in der Zukunft führen. 

 

Berlin, Mai 2026 

https://www.gesetze-im-internet.de/immvermv/anlage_1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bewachv_2019/anlage_2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bewachv_2019/anlage_2.html
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